
1.  Es wird festgestellt, dass das Bürgerbegehren zulässig ist. einstimmig, 3 Enthaltungen 

 

2.  a) Dem Bürgerbegehren wird nicht entsprochen.       20 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen 

         b) Es wird am 13.05.2018 ein Bürgerentscheid durchgeführt.      einstimmig, 1 Enthaltung 

 


